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Übersicht Direktzahlungen ab 2023



GAP-Konditionalitäten-Verordnung (GAPKondV)
Inkrafttreten 2023
Endgültige Gewissheit über zukünftige Regeln erst mit Genehmigung Strategieplan (21.11.22) 
und Verkündung GAPKondV (heute, 25.11., im Bundesrat)

GLÖZ-Standards: Guter Landwirtschaftlicher und Ökologischer Zustand der Flächen
Ackerland oder Grünland oder die LF betreffend

1   Erhaltung Dauergrünland

2   Schutz Feucht- und Moorgebiete

3   organischer Substanz (kein Abbrennen von  Stoppelfeldern)

4   Pufferstreifen an Wasserläufen

5   Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Wind- und Wassererosion

6   Bodenbedeckung in den sensibelsten Zeiten 

7   Fruchtwechsel

8   nichtproduktive Flächen



GAP-Konditionalität
GAPKondV§§§§15 = GLÖZ 4

Pufferstreifen entlang von Wasserläufen

innerhalb von 3 m ab Böschungsoberkante 
(wenn BOK nicht ausgeprägt, ab Mittelwasserlinie) 
darüber hinausgehende fachrechtl. Auflagen gelten weiterhin!

keine Düngemittel
keine Pflanzenschutzmittel 
keine Biozidprodukte

Bestellung und Beerntung sind zulässig
auch „nichtprod. Fläche“ (ab 0,1 ha)

ausgenommen sind Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung

maßgeblich ist das Gewässernetz der Wasserwirtschaftsverwaltung
wie im GeoBox-Viewer







GAP-Konditionalität
GAPKondV§§§§156 = GLÖZ 5

Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion

neue Einteilung durch Bundesländer notwendig
Bodenabtragsgleichung (Erodierbarkeit * Hangneigung * Regenerosivität)

K-Wasser-1: vom 1. 12. bis 15.2. nicht pflügen
Pflügen nach Vorfruchternte nur bei Aussaat vor 1.12.

K-Wasser-2: vom 1. 12. bis 15.2. nicht pflügen
Pflügen von 16.2. bis 30.11. nur bei unmittelbar folgender 
Aussaat bis 30.11., sofern Reihenabstände bis 45 cm

K-Wind:      Betroffenheit in Rheinland-Pfalz vermutlich < 100 ha
Pflügen bei Aussaat vor 1. März, danach bei unmittelbar folgender 
Aussaat, sofern Reihenabstände bis 45 cm

Ausnahmen bei Reihenkulturen ab 45 cm:

- Grünstreifen; Saat bis 30.09., > 2,5 m, quer zur Hauptwindrchtng. < alle 100 m 
- Agroforstsysteme, quer zur Hauptwindrichtung
- Dammkulturen: quer zur Hauptwindrichtung anlegen
- Setzen von (Gemüse-)Jungpflanzen unmittelbar nach Pflügen 



ab 2023



GAP-Konditionalität
GAPKondV§§§§156 = GLÖZ 5

Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion

in RP vorgesehene Ausnahmen:

- raue Winterfurche
vor frühen Sommerkulturen oder Böden > 17 % Tongehalt

dann jeweils keine weitere Bodenbearbeitung bis 15.2. 

- Pflügen quer zum Hang in Gebieten < 550 mm Niederschlag (nur K-Wasser-1)

- Pflügen nach spät räumendem Gemüse (nur K-Wasser-1)

- Pflügen quer zum Hang nach Zwischenfrucht (auch Untersaat) ab Vorfruchternte

- Pflügen quer zum Hang aus Gründen des Pflanzenschutzes im Einzelfall 

(nur K-Wasser-2 und mit Genehmigung) 

- ganzflächige Abdeckung mit Folie oder Vlies bis Reihenschluss

- Anlage von Erosionsschutzstreifen oder begrünten Abflusswegen

- Anlage spezieller Dammformen (z.B. mit Querdammhäuflern bei Kartoffeln)



frühe Sommerkulturen
bei Aussaat oder Pflanzung bis 31. März (> 500 m bis 15. April):

Sommergetreide (ohne Hirse und Mais), 
Körnerleguminosen (ohne Soja),
Sommer-Öl- und Faserpflanzen, Kartoffeln, Rüben, 
Gemüse, Kräuter etc.,
Klee, Gras, Grünland

schwere Böden (ab 17 % Ton)
sL, L, LT, T





GAP-Konditionalität
GAPKondV§§§§17 = GLÖZ 6 GLÖZ 5 beachten: Pflüge-Verbote

Mindestbodenbedeckung in sensibelsten Zeiten

auf mind. 80 % des Ackerland, erstmals von 15. 11. 23 bis 15. 1. 24
- auch möglich: vor frühen Sommerkulturen von 15.9. bis 15.11.
- auch möglich: auf Böden > 17 % Tongehalt von Ernte bis 1.10.

- mehrjährige Kulturen / Winterkulturen / Zwischenfrüchte

- sonstige Begrünungen oder Mulchauflagen (Belassen der Erntereste)

- mulchende, nicht-wendende Bodenbearbeitung

- unbearb. Stoppelbrachen nach Getreide oder Körnerleguminosen 

- Abdeckung Folie/Vlies/engmasch. Netz

innerhalb des Zeitraums ist Wechsel möglich

bei im Herbst vorgeformte Dämmen (Kartoffeln etc.) von 15.11. bis 15.1. Begrünung 

zwischen den Zeilen zulassen

20 % Ackerfläche ohne Auflage 



GAP-Konditionalität
GAPKondV§§§§18 = GLÖZ 7

Fruchtwechsel auf Ackerland 
2023 ausgesetzt (ist aber 2024 zu berücksichtigen)
Durchführungsverordnung EU 2022/1317 und GAP-Ausnahmen-Verordnung

auf mind. 66 % der Ackerfläche eines Betriebes eine andere Kultur als im Vorjahr,

auf der Hälfte davon auch Zwischenfrucht/Untersaat1 anrechenbar (15.10. –

15.02.), ansonsten

spätestens im dritten Jahr eine andere Kultur !

1Zwischenfrucht/Untersaat nicht als Reinsaat (aber keine Mischungsvorgaben)

Gemüsebau: Zweitkulturen oder beetweiser Anbau verschiedener Kulturen sind 

Fruchtwechsel

Ausnahmen: Tabak, anerk. Saatmais, Roggen; 
Brachen; mehrjährige Kulturen; Gras, Grünfutter; 

sowie Betriebe 
- bis 10 ha AF
- bis 50 ha verbleib. AF, wenn > 75 % der AF Gras, Grünfutter, Legumin., Brache
- bis 50 ha verbleib. AF, wenn > 75 % der Beihilfe-LF Grünland, Gras, Grünfutter
- nach EU-V 2018/848 (Öko)



GAP-Konditionalität
GAPKondV§§§§19-22 = GLÖZ 8

Mindestanteil von nicht-produktiven Flächen und 
Landschaftselementen am Ackerland
2023 „Anpassung“, d.h. zusätzlich anrechenbar: Getreide (ohne Mais), Sonnenblumen, 
Leguminosen (ohne Soja); jedoch nicht, wenn 2021/2022 stillgelegte Flächen 
zwischenzeitlich umgebrochen wurden
Durchführungsverordnung EU 2022/1317 und GAP-Ausnahmen-Verordnung

4 % des Ackerlandes  (einschließlich der anliegenden LE (ohne Agroforstsysteme))

- ab Ernte Selbstbegrünung oder Aussaat (keine Reinsaat ldw. Kulturen), 

- keine PSM und DgM
- Mahd- und Mulchverbot 1. 4. bis 1. 9.  (nachher: kein Verwerten, da Brache)
- auch mehrjährig auf gleicher Fläche
- ab 01.09. Vorbereitung des Anbaus für Folgejahr (Ausnahme 15.08. bei Raps und 
Gerste) oder Beweidung Schafe/Ziegen
- Bei Futtermangel ggf. Erlaubnis der zust. Behörde zur Beweidung oder 
Schnittnutzung für Futterzwecke ab 1. 8. 

Ausnahmen:
- Betriebe bis 10 ha Ackerland 
- Betriebe, die mehr als 75 % der beihilfefähigen LF mit Dauergrünland oder für den Anbau 

von Gras/Grünfutterpflanzen nutzen



GAP-Ökoregeln = eco schemes
GAP-Direktzahlungen-Gesetz (GAPDZG)§§§§20 und 
GAP-Direktzahlungen-Verordnung (GAPDZV) Anl. 5
„Regelungen für Klima und Umwelt (Öko-Regelungen)“

= „AUKM“; einjährig; freiwillig

Flächen zur Verbesserung Biodiversität und Erhaltung Lebensräume
nichtproduktive Flächen Ackerland über Pflichtanteil hinaus um 1 bis 6 %
Anlage Blühstreifen/-flächen auf Ackerland über Pflichtanteil hinaus ...
Anlage Blühstreifen/-flächen in Dauerkulturen
Altgrasstreifen/-flächen in DGL

Vielfältige Kulturen Ackerbau mind. 5 Arten und 10 % Leguminosen

Beibehaltung agroforstlicher Bewirtschaftung auf AL und DGL

Extensivierung gesamtes DGL eines Betriebs

extensive Bewirtsch. von DGL-Flächen mit mind. 4 regionalen Kennarten

Acker- oder Dauerkulturflächen ohne chem.-synthet. PSM

durch Schutzziele bestimmte Landbewirtschaftung in Natura 2000-Gebieten



GAP-Ökoregeln = eco schemes

Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität und zur 
Erhaltung der Lebensräume

nichtproduktive Flächen Ackerland über Pflichtanteil hinaus

mindestens 1 % bis höchstens 6 % des förderfähigen AL
LE und Agroforst zählen hierbei nicht mit

bei 1 %  1.300 €/ha    > 1 bis 2 %  500 €/ha         > 2 bis 6 %  300 €/ha 

Anlage Blühstreifen/flächen auf Ackerland über Pflichtanteil hinaus ...

150 €/ha zusätzlich

keine PSM und DgM

Brache Mindestgröße 0,1 ha inkl. angrenzender LE
Selbstbegrünung oder aktiv begrünen
Beweidung durch Schafe und Ziegen möglich
ab 01.09. Bearbeitung für Ernte im Folgejahr oder Beweidung durch Schafe/Ziegen 
Mahd- und Mulchverbot vom 01.04. bis 01.09. 

Blühstreifen/-flächen Mindestgröße 0,1 ha
Blühstreifen mind. 20 m auf überwiegender Länge; max. 30 m breit, 
wenn größer ist es Blühfläche; max. 1 ha; 
ab 1. 9. Bearbeitung für Ernte im Folgejahr 
Aussaat mit vorgegebener Saatgutmischung bis 15. 5. (auch zweijährig möglich)



GAP-Ökoregeln = eco schemes

Vielfältige Kulturen im Ackerbau 45 €/ha

Anbau von mindestens 5 Hauptfruchtarten (je 10 bis 30 % des förderfähigen AL)
einschließlich Leguminosen (und Gemenge, bei denen die Leguminosen auf der 
Fläche überwiegen) - gefolgt von Winterung - mit Mindestanteil 10 %
Winter- /Sommerform sind unterschiedl. Kulturen
max. 66 % Getreide (ohne Mais/Hirse)
maßgeblich: 1. Juni bis 15. Juli

förderfähig ist das gesamte AL des Betriebes (ausg. brachliegendes AL)

in RP vorgesehen (vorbehaltl. Zustimmung der EU): 

5-jährige AUKM Vielfältige Kulturen mit großkörnigen Leguminosen    + 60 €/ha ?
(Körnerleguminosen)



Wesentliche Inhalte der Düngeverordnung 2017 und 2020

- N-Düngebedarf: ertrags-/bewirtschaftungsabhängige N-Obergrenzen

- 170 kg N/ha im BetriebsØ aus organ. DgM tier. u. pfl. Herkunft 
Einschränkungen berücksichtigen

- Verbot Düngung: gefroren, überschwemmt, wassergesättigt, schneebedeckt

- erweiterte Verbotszeiträume Acker- und Grünland
Festmist HuK/Kompost/P-DgM: 1. 12. – 15. 1.

Gemüse, Erdbeeren, Beerenobst: 1.12. – 31.1.

- Abstände zu Gewässern bei stark geneigten Flächen verschärft/differenziert

- Nährstoffvergleich entfällt; Aufzeichnung der durchgeführten Düngung

- Maßnahmen in Gebieten mit erhöhter Nitrat-Belastung ab 2021 



DüV 2020: Maßnahmen in Nitrat-belasteten Gebieten ab 2021

- Absenkung N-Obergrenzen (Gesamtsumme des N-Bedarfs, Basis
ErtragsØ 2015-19) um 20 % im Ø der Flächen in belasteten Gebieten
(Summenbildung bis 31. März)

- alternativ: max. 80 kg Mineral-N/ha von max. 160 kg Ges.-N/ha im Ø...

- 170 kg N/ha aus organ. DgM auf jeder Bewirtschaftungseinheit
(mit Ausnahme 80/160 s.o.) 

- Verbotszeitraum Festmist HuK-Tiere/Kompost: 1.11. – 31.1.

- Zwischenfruchtanbau (Umbruch ab 15.1.) vor Sommerungen (Saat o.
Pflzg. ab 1.2.); Ausn.: Vorfruchternte > 1.10. /langj. Ndschlg. < 550 mm

- mind. zwei weitere Maßnahmen in Landes-DüV



Landes-Düngeverordnung ab 1. Januar 2021
Zusätzliche Maßnahmen in GWK mit Nitrat- oder OWK mit P-Belastung

N-Bodenuntersuchungen (Nmin, EUF) Ackerbaukulturen (Anl. 4, Tab. 2 DüV)   

mit N-Düngung > 50 kg/ha

ab 50 ha: 2 Proben + 1 Probe/angefangene 100 ha Entnahmetiefe: Steingehalt, 
Feuchte, Verdichtung; Kulturart, max. 1 Pr. bis 90 cm
auch Biomasseaufwuchs-Feststellung zulässig: 1 bei mind. 25  ha Raps

Gemüse, Erdbeeren: für jede Bewirtschaftungseinheit
Ausnahme: N-Saldo Stoffstrombilanz < (35 kg N + 35 kg N/GV)/ha

Weinbau: N-haltige Stoffe ab 1. August – 15. März nur ohne Bodenbearbeitung

Bodenuntersuchungspflicht alle Schläge (Dgg. > 30 kg Phosphat/ha)
ab 0,5 ha; kleinere Schläge zusammenlegen bis 2 ha

eigene Untersuchungen Wirtschaftsdünger tier. Herkunft / Gärreste
(Nt, NH4-N, P), jährlich ab 2500 kg N und 3-jährlich ab 750 kg N im Betrieb

Aufzeichnungspflicht für kleine Betriebe (> 10 ha …  > 1 ha Reben …)

Erleichterung:

außerh. belasteter WK: Betriebe < 30 ha … < 3 ha Reben: keine Aufz.pfl.





Folie 2223. November 2022© Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz

Kritik der EU-Kommission an der Gebietsausweisung seit Juni 2021:

• Lage der Messstellen

• zu wenige Gebiete

• Modellierung der N-Einträge unzulässig

• Vorsorge- statt Verursacherprinzip

Daher Neuausweisung der mit Nitrat belasteten Gebiete Ende 2022  
lediglich nach Nitrat-Messwerten im Grundwasser

 50 mg oder > 37,5 mg bei steigendem Trend

 Denitrifikation?

 Geostatistische oder deterministische Verfahren der Regionalisierung

AVV GeA 2022: 
bundesweit einheitliche Ausweisung der mit 
Nitrat belasteten und eutrophierten Gebiete



Landes-Düngeverordnung ab 1. Januar 2023
Zusätzliche Maßnahmen in GWK mit Nitrat- oder OWK mit P-Belastung

N-Bodenuntersuchungen (Nmin, EUF) Ackerbaukulturen (Anl. 4, Tab. 2 DüV)   

mit N-Düngung > 50 kg/ha

ab 50 ha: 2 Proben + 1 Probe/angefangene 100 ha Entnahmetiefe: Steingehalt, 
Feuchte, Verdichtung; Kulturart, max. 1 Pr. bis 90 cm 
auch Biomasseaufwuchs-Feststellung zulässig: 1 bei mind. 25  ha Raps

Gemüse, Erdbeeren: für jede Bewirtschaftungseinheit, keine Meldepflicht mehr

Ausnahme: N-Saldo Stoffstrombilanz < (35 kg N + 35 kg N/GV)/ha

Weinbau: N-haltige Stoffe ab 1. August – 15. März nur ohne Bodenbearbeitung

Bodenuntersuchungspflicht alle Schläge (Dgg. > 30 kg Phosphat/ha)
ab 0,5 ha; kleinere Schläge zusammenlegen bis 2 ha
Weinbau: P-haltige Stoffe ab 1. August – 15. März nur ohne Bodenbearbeitung

eigene Untersuchungen Wirtschaftsdünger tier. Herkunft / Gärreste
ausgenommen ist Festmist von Huf- oder Klauentieren

(Nt, NH4-N, P), jährlich ab 2500 kg N und 3-jährlich ab 750 kg N im Betrieb

Aufzeichnungspflicht für kleine Betriebe (> 10 ha …  > 1 ha Reben …)
Erleichterung:

außerh. belasteter WK: Betriebe < 30 ha … < 3 ha Reben: keine Aufz.pfl.



Voronoi-Verfahren

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Voron
oi_diagram.svg
Von Markus Matern - Eigenes Werk, Gemeinfrei, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8462688
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Was tun in mit Nitrat belasteten Gebieten“ ?
Regeln gelten im Ø der Nitrat-bel. Flächen, Basis ErtragsØ 2015-19 

↙ jährlich neue Entscheidung möglich  ↘ 

„minus 20 %“ „80 von  160“
Gesamtsumme N-Bedarfs max. 80 kg Mineral-N/ha 

von max. 160 kg Ges.-N/ha

für   welches   N-Düngungs- niveau geeignet ?

Min.dg.-Aufwand >> 100 kg N/ha Min.dg.-N-Aufwand < 100 kg N/ha
und keine organ. Dünger möglich organ. DgM mit hoher N-Ausnutzung 

verfügbar

für welche Kulturen geeignet? für welche Betriebsausrichtung 
geeignet?

mit hohen N-Bedarfswerten  mit Weinbau, auch im Gemischtbetrieb
relativ zu Bedarf/Qualität mit Weidegang (Weidetiere-Kot/Harn zählt

E-Weizensorten, Braugetreide, nicht bei „80 von 160“), evtl. ausdehnen

Zuckerrüben, Silomais. Sonnenblumen mit Leguminosenanbau

Roggen, Mischungen mit Leguminosen mit EULLa Vielfältige Kulturen

… mit Braugetreide, Zuckerrüben ...

mit Futterbau-Kooperationen  
Futterleguminosen ↔ organ. Dünger


